
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOTSCHAFT  
für die Gemeindeversammlung 
 
vom Montag, 7. Dezember 2020, 20.00 Uhr 
Turnhalle Hofstätten 
 
 
 
 

 

Weshalb eine Gemeindeversammlung und keine Urnenabstimmung? 
In der Gemeindeordnung von Roggwil wird als oberstes Organ der Stimmberechtigten die Ge-
meindeversammlung bezeichnet. Um die Gemeindeordnung in diesem Punkt nicht zu respek-
tieren, müssen ausserordentliche Gründe vorliegen. Die Genehmigung des Budgets ist kein 
ausserordentlicher Grund, um beim Regierungsstatthalter einen Antrag für die Durchführung 
einer Urnenabstimmung zu stellen. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass sich die Teilnehmer-
zahl in einem durchschnittlichen Rahmen bewegen wird und hierfür das gewählte Versamm-
lungslokal in der Dreifachturnhalle Hofstätten ausreichend Platz für die Gewährung der Sicher-
heit der Besucherinnen und Besucher sowie für die Einhaltung des Corona-Schutzkonzepts 
aufweist. 
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Sehr geehrte Stimmberechtigte der Einwohnergemeinde Roggwil 
 
Sie sind herzlich eingeladen, an der kommenden Gemeindeversammlung vom Montag, 7. De-
zember 2020, 20.00 Uhr, in der Turnhalle Hofstätten, teilzunehmen. 
 
Den Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Roggwil werden folgende Geschäfte zur Be-
schlussfassung unterbreitet (siehe auch Publikation im Anzeiger vom Donnerstag, 5. Novem-
ber 2020 sowie Donnerstag, 3. Dezember 2020): 

 

TRAKTANDEN 

1. Budget 2021; Genehmigung ....................................................................................... 3 

2. Verschiedenes .......................................................................................................... 18 

 

Auflage 
Die Unterlagen zur Gemeindeversammlung liegen während 30 Tagen vor der Gemeindever-
sammlung bei der Gemeindeverwaltung, Bahnhofstrasse 8, Roggwil, öffentlich auf. Die Doku-
mente können ebenfalls unter www.roggwil.ch eingesehen werden. 
 
Rechtsmittel 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung 
schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Schloss, 3380 Wangen 
an der Aare, einzureichen (Art. 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz). Die Verletzung von Zu-
ständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindege-
setz). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nachträg-
lich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Stimmrecht 
Stimmberechtigt in Gemeindeangelegenheiten sind alle Personen, die in kantonalen Angele-
genheiten stimmberechtigt sind und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde Roggwil 
wohnhaft sind. 
 
Corona-Schutzkonzept 
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Corona-Schutzkonzept auf Seite 18/19 der Botschaft. 
 
 
Roggwil, Oktober 2020 
 
GEMEINDERAT ROGGWIL  
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1. Budget 2021; Genehmigung 
 Referent: Hanspeter von Flüe, Ressortvorsteher Finanzen 

1. Das Wichtigste in Kürze 

Allgemeiner Haushalt 
Die Vorgaben des Gemeinderats, den Sachaufwand und die Sammelbudgets (insgesamt) ge-
genüber dem Budget 2020 nicht zu erhöhen, wurden eingehalten. Die wesentlichen Abwei-
chungen sind in wenigen Einzelbereichen zu finden. Währenddem sich höhere Finanzaus-
gleichszahlungen, tiefere Abschreibungen und Kosten für Lehrerbesoldungen positiv auswir-
ken, wird dieser Effekt durch deutlich steigende Kosten für die Sozialhilfe und erhöhte Trans-
ferzahlungen (v.a. Schulkosten, Hochwasserschutz) teilweise wieder kompensiert. Infolge der 
COVID-19 bedingten Auswirkungen wird der Steuerertrag insgesamt etwa auf dem für das 
Jahr 2020 budgetierten Niveau verharren. Insgesamt konnte eine Verbesserung von rund 
TCHF 80 gegenüber dem Vorjahresbudget erreicht werden.  
 
Spezialfinanzierungen  
Nachdem bei der Feuerwehr in den letzten Jahren zum Teil erhebliche positive Ergebnisse 
erzielt worden waren, konnte der Ersatzabgabesatz gesenkt werden. Mit dieser Massnahme 
schliesst die Rechnung noch leicht positiv ab. Der Bestand der Spezialfinanzierung wird vom 
Gemeinderat als ausreichend beurteilt. 
 
Bei der Abwasser- und Abfallentsorgung konnten aufgrund der anhaltend positiven Entwick-
lung und der soliden Eigenkapitalsituation per 01.01.2021 erneut Gebührensenkungen vorge-
nommen werden.  
 
Investitionen, Selbstfinanzierung 
Der rückläufige Trend bei den Investitionen hält auch dieses Jahr an. Trotzdem können die 
Investitionen lediglich zur Hälfte aus dem betrieblichen Nettomittelzufluss gedeckt werden, so 
dass insgesamt ein Nettomittelabfluss von rund TCHF 700, welcher weitestgehend dem allge-
meinen Haushalt zu zuordnen ist, über den Kapitalmarkt gedeckt werden muss. 

2. Rechnungslegungsgrundsätze 

a. Allgemeines 

Das vorliegende Budget wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss 
Art. 70 Gemeindegesetz (GG)1 erstellt. 
 
b. Abschreibungen 

Bestehendes Verwaltungsvermögen 

Das Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts wurde vor Einführung von HRM2 rest-
los abgeschrieben. Für das restliche Vermögen hat der Gemeinderat einen linearen Abschrei-
bungssatz von 8 ⅓ % beschlossen, was einer Restnutzungsdauer von 12 Jahren entspricht. 
 

  

                                                
1 BSG 170.11 
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Folgende Abschreibungen sind im Budget enthalten: 

 
 

Neues Verwaltungsvermögen 

Die nach dem 01.01.2016 erfolgten Investitionen werden linear innerhalb der Nutzungs-dauer 
abgeschrieben. Die Nutzungsdauer wird gemäss Anhang 2 Gemeindeverordnung (GV)2 fest-
gelegt. 
 

Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 

Es sind keine zusätzlichen Abschreibungen in Form einer Einlage in die finanzpolitische Re-
serve gemäss Art. 84 GV budgetiert.  

3. Erläuterungen 

a. Allgemeines 

Die wesentlichen Einflussfaktoren für die Budgeterstellung und deren Auswirkungen sind: 

negativ: 
- höhere Transferzahlungen für auswärtige Schulkosten (u.a. Gymnasium) und Hoch-

wasserschutz; 
- Auswirkungen von COVID-19 führen zu einem tieferen Steuerertrag sowie einer Zu-

nahme der Kosten in der Sozialhilfe. 

positiv: 
+ höhere Finanzausgleichszahlungen; 
+ anhaltendes Wachstum der Einwohnerzahlen führt zu höheren Steuererträgen; 
+ weiterhin äusserst vorteilhafte Refinanzierungsbedingungen im Kapitalmarkt; 
+ neue Priorisierung von Investitionen (tiefere Abschreibungen); 
+ tieferer Aufwand für Lehrerbesoldungen; 
+ Zunahme der in der Tagesschule betreuten Kinder (deutlich höherer Ertrag bei nur un-

wesentlich höheren Kosten). 
  

                                                
2 BSG 170.111 
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b. Erfolgsrechnung 

Allgemeines 

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2020: 
(+ = besser als Budget 2020) 

 
 
Die Abweichungen sind nachfolgend im Detail kommentiert. 
 
Erläuterung zur Entwicklung einzelner Aufwand- und Ertragsarten (Sachgruppen) 
 
Sachgruppe 30 - Personalaufwand 
Die Kostensteigerung beim Personalaufwand ist auf einen erhöhten Stellenetat bei der Tages-
schule sowie auf höhere Sozialversicherungsbeiträge zurückzuführen. Auf die Gewährung von 
zusätzlichen Gehaltsstufen wird aufgrund der aktuellen Situation (COVID-19) verzichtet. Die 
Gemeinde orientiert sich dabei an der Praxis des Kantons. Die Bruttolohnsumme steigt insge-
samt um TCHF 12. 
 
Sachgruppe 31 - Sach- und übriger Betriebsaufwand 
Der Sach- und übrige Betriebsaufwand fällt um TCHF 144 tiefer aus als im Budget 2020.  
 
Wesentliche Einzelabweichungen gegenüber Budget 2020 (in TCHF, rund): 
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Sachgruppe 33 - Abschreibungen Verwaltungsvermögen 
Die Abschreibungen sinken auf Ebene Gesamthaushalt um rund TCHF 168 und auf Ebene 
allgemeiner Haushalt um rund TCHF 159. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf verän-
derte Priorisierungen der geplanten Investitionen in diversen Bereichen zurückzuführen.  
 
Sachgruppe 36 - Transferaufwand 
Der Transferaufwand steigt insgesamt um rund TCHF 212. Dieser Anstieg resultiert im We-
sentlichen aus höheren Kosten TCHF 321 für die Sozialhilfe, wobei dieser um die tieferen 
Lehrerbesoldungszahlungen reduziert wird.  
 
Sachgruppe 40 - Fiskalertrag  
Der gesamte Fiskalertrag beträgt TCHF 8'206 gegenüber TCHF 8'151 im Budget 2020 und 
TCHF 7'811 in der Jahresrechnung 2019. 
 
Die einzelnen Steuerarten im Detail (in TCHF): 

 
 
Nachdem der Steuerertrag für das Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 deut-
lich tiefer ausfallen dürfte als budgetiert, wird für das aktuelle Budget wieder mit einer sehr 
vorsichtig veranschlagten Zunahme bei den natürlichen Personen gerechnet. In beiden Jahren 
wirkt sich die Zunahme der Wohnbevölkerung positiv aus.  
 
Bei den juristischen Personen ist die Steuerertragsplanung grundsätzlich mit grossen Unsi-
cherheiten behaftet. Sonderereignisse bei einzelnen Unternehmungen können sich wesentlich 
auf den Gesamtertrag auswirken. Aufgrund von COVIC-19 ist auch hier bereits im Jahr 2020 
mit tieferen Erträgen zu rechnen. Das Jahr 2021 wurde unverändert sehr zurückhaltend bud-
getiert, wobei wir davon ausgehen, dass der Rückgang nicht allzu empfindlich ausfallen wird.  
 
Ein Steueranlagezehntel beträgt TCHF 427, gegenüber TCHF 429 im Budget 2020 und TCHF 
398 in der Jahresrechnung 2019. 
 
Die Sondersteuern beinhalten die Grundstückgewinnsteuern, die Sonderveranlagungen (Be-
steuerung von Kapitalbezügen aus Vorsorge) sowie die Lotteriegewinnsteuern. Der Ertrag 
wurde um rund TCHF 75 erhöht (Grundstückgewinnsteuern). 
 
Sachgruppe 41 - Regalien und Konzessionen 
Der Rückgang von TCHF 375 ist auf eine Änderung der Buchungspraxis zurückzuführen. Die 
Gewinnausschüttung der Gemeindebetriebe Roggwil (GBR) wurde im Vorjahr hier budgetiert, 
neu jedoch im Finanzertrag.  
 
Sachgruppe 42 - Entgelte 
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Der rückläufige Ertrag ist im Wesentlichen einerseits auf die Gebührensenkungen bei der Ab-
wasser- und Abfallentsorgung und andererseits auf die Senkung der Feuerwehrersatzabgabe 
zurückzuführen. Die höheren Schulgelder der Tagesschule vermögen den Rückgang leicht zu 
dämpfen.  
 
Sachgruppe 44 - Finanzertrag 
Der Finanzertrag steigt um insgesamt rund TCHF 312. Diese Steigerung ist auf die Gewinn-
ausschüttung der Gemeindebetriebe Roggwil (GBR) von TCHF 375 zurückzuführen, welche 
im Vorjahr in der Sachgruppe "Regalien und Konzessionen" budgetiert wurde. Die Differenz 
zur Gesamtveränderung ist auf tiefere Erträge aus den Onyx-Anlagen zurückzuführen, wobei 
zu beachten ist, dass der Nettoertrag, also nach Abzug der Kosten für die Verwaltung, unver-
ändert budgetiert ist. 
 
Sachgruppe 46 - Transferertrag 
Der Transferertrag steigt, im Wesentlichen verursacht durch höhere Zahlungen aus dem Fi-
nanzausgleich, um TCHF 142.  
 
 
Erläuterung zu den einzelnen Funktionen 

0 Allgemeine Verwaltung 

Der Nettoaufwand der allgemeinen Verwaltung ist praktisch unverändert gegenüber dem Vor-
jahr. Ebenfalls die einzelnen Kostenstellen zeigen netto nur geringfügige Abweichungen. Im 
Bereich allgemeine Dienste werden die um TCHF 61 tieferen IT-Kosten (Anschaffungen, 
Dienstleistungen und Unterhalt) mit höherem Personal- und Abschreibungsaufwand sowie tie-
feren Erträgen aus weiterverrechneten Kosten kompensiert.  
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 

Der höhere Nettoaufwand von TCHF 21 ist im Wesentlichen auf tiefere Gebühren im Baupoli-
zeiwesen zurückzuführen.  
Die Feuerwehr schliesst mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 5 ab. Durch die Reduktion 
der Feuerwehrersatzpflichtsteuer werden die Ersatzabgaben um TCHF 24 gesenkt. Auf der 
anderen Seite konnte auch der Aufwand in diversen Positionen deutlich gesenkt werden. Dies 
führt denn auch lediglich zu einer Ergebnisverschlechterung von TCHF 4 gegenüber dem Vor-
jahr.  
 
2 Bildung 

Der Bereich Bildung schliesst mit TCHF 177 besser ab als im Vorjahr (Budget 2020). Einen 
wesentlichen Anteil zu dieser Besserstellung tragen die tieferen Lehrerbesoldungskosten im 
Umfang von TCHF 108 bei. Der Kindergarten wie auch die Sekundarstufe schliessen unter 
anderem infolge tieferer Besoldungskosten der Lehrpersonen besser ab als im Vorjahr. Bei 
der Sekundarstufe wirken sich zusätzlich tiefere Kosten für Abschreibungen und Exkursionen, 
Schulreisen und Lager positiv aus. Dieser positive Effekt wird mit höheren Schulgeldzahlungen 
an andere Gemeinden etwas gedämpft. Insgesamt liegen die Nettokosten dieser beiden Be-
reiche rund TCHF 82 unter dem Vorjahr. 
 
Die Primarstufe schliesst TCHF 15 besser ab. Negativ wirken sich die höheren Lehrerbesol-
dungskosten von TCHF 23 sowie Anschaffungen von Büromöbel, Maschinen, Geräten aus. 
Positiv schlagen tiefere Abschreibungen, rückläufige Kosten für Exkursionen, Schulreisen und 
Lager sowie höhere Transferzahlungen von Kanton und Gemeinden zu Buche. 
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Der Nettoaufwand der Schulliegenschaften konnte nach einem Anstieg von TCHF 33 im letz-
ten Jahr für das aktuelle Budget um TCHF 38 gesenkt werden. Für diese positive Entwicklung 
sind tiefere Abschreibungen und intern verrechnete Personalkosten abzüglich Mehrkosten für 
Anschaffungen und baulicher Unterhalt verantwortlich.  
 
Bei der Tagesschule steigt der Personalaufwand um TCHF 19 (inkl. Spesen und Bundesbei-
trag für Zivildienstleistende). Infolge der höheren Schulgelder der Eltern und Kantonsbeiträgen 
(Mehrertrag rund TCHF 80) schliesst die Tagesschule insgesamt rund TCHF 62 besser ab als 
im Vorjahr.  
 
Bei der Kostenstelle 2190 Schulleitung und Schulverwaltung sorgen die erstmals enthaltenen 
Abschreibungen (Aufrüstung Notebooks) von TCHF 21 für einen insgesamt TCHF 22 höheren 
Nettoaufwand als im Vorjahr.  
 
3 Kultur, Freizeit und Sport, Kirche 

In diesem Bereich sinken die Nettokosten insgesamt um rund TCHF 18. Nennenswerte Sach-
verhalte: 
▪ Das Schwimmbad schliesst mit TCHF 2 unwesentlich besser ab als im Vorjahr. Ein um 

TCHF 23 erhöhter Gebäudeunterhalt wird im Wesentlichen durch Kosteneinsparungen bei 
den Abschreibungen, Anschaffung und Unterhalt von Maschinen und Geräten sowie den 
intern belasteten Personalkosten kompensiert.  

▪ Die Kosten der Sportplätze sinken um netto TCHF 24. Verantwortlich dafür sind einerseits 
Geräteanschaffungen des Vorjahres (Wegfall von TCHF 16) sowie tiefere Kosten für Un-
terhalt und Ver- und Entsorgung.  

▪ Die deutlich um TCHF 11 gestiegenen Ver- und Entsorgungskosten im Bereich Parkanla-
gen und Wanderwege sind auf einen Budgetierungsfehler des Vorjahres zurückzuführen.  

 
4 Gesundheit 

Die Mehrkosten von TCHF 8 in diesem Bereich sind auf Zusatzaufwendungen für Reinigungs-
material und medizinisches Material im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen.  
 
5 Soziale Sicherheit 

Der Nettoaufwand steigt in diesem Bereich deutlich um insgesamt TCHF 359 auf TCHF 3'692. 
Für diesen Anstieg sind im Wesentlichen die voraussichtlich höheren Sozialhilfeaufwendun-
gen im Zusammenhang mit COVID-19 verantwortlich. Ab er auch die übrigen Transferzahlun-
gen fallen teilweise höher aus. Die Entwicklung zeigt folgendes Bild (in TCHF):  

 

Allein für diese Transferzahlungen ist mit höheren Kosten von TCHF 355 zu rechnen.  
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6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

Der Bereich Gemeindestrassen zeigt folgendes Bild (in TCHF): 

 

Folgende Faktoren führen zu dieser Kostensteigerung: 
▪ Zunahme der Personalkosten um TCHF 22 (Treueprämie, Betreuungszulagen, Pensener-

höhung, Lehrling) sowie um TCHF 21 erhöhter Sachaufwand (v.a. Strassenunterhalt) 
▪ Tieferer Ertrag aus der Weiterverrechnung von Personalkosten an die Spezialfinanzierun-

gen sowie an andere Kostenstellen des allgemeinen Haushalts im Umfang von TCHF 35. 
▪ Entlastend wirken im Wesentlichen die um TCHF 50 tieferen Abschreibungen.  
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 

Dieser Bereich schliesst insgesamt um TCHF 41 schlechter ab als im Jahr 2020, was im We-
sentlichen auf höhere Unterhaltskosten im Friedhof zurückzuführen ist.  
 
Die beiden Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallentsorgung werden separat kommen-
tiert (Vgl. Ziffer 4.d. und 4.e.).  
 
8 Volkswirtschaft 

Dieser betraglich unwesentliche Bereich weist einen Nettoaufwand von TCHF 17 auf.  
 
9 Finanzen und Steuern  

Bezüglich Steuern verweisen wir auf Ziffer 3.b.  
 
Beim Finanz- und Lastenausgleich wird mit einem TCHF 187 höheren Nettoertrag gerechnet. 
Wie die Erfahrung aber zeigt, kann der effektive Wert stark von den Prognosen abweichen. 
Entscheidend ist unter anderem, wie sich die finanzielle Situation der übrigen bernischen Ge-
meinden entwickelt.  
 
Ertragsanteile, übrige 
Hier sind neben den Erbschafts- und Schenkungssteuern von TCHF 15 die Konzessionsab-
gaben sowie die Gewinnabgabe (Verzinsung Dotationskapital) der Gemeindebetriebe Roggwil 
(GBR) mit insgesamt TCHF 515 enthalten.  
 
Anlageerträge aus den „Vermögensanlagen“ 
Die Situation an den Finanzmärkten ist nach wie vor sehr volatil und die Unsicherheiten – vor 
allem die längerfristigen Auswirkungen von COVID-19 – sehr gross. Im festverzinslichen Be-
reich sind die Renditen – bei vertretbarem Risiko – nach wie vor auf einem historischen Tief-
stand. Trotz diesen Unsicherheiten wurde der Nettoertrag mit der langfristig definierten Ziel-
performance von 3 % budgetiert.  
 
Zinsen allgemein 
Der Bereich Zinsen schliesst insgesamt um TCHF 60 besser ab als im Budget 2020. Wir be-
urteilen das Zinsniveau für das nächste Jahr unverändert günstig und gehen davon aus, dass 
die Zinsen auf tiefem Niveau verharren werden. Dies wird es erlauben, fällige Darlehen deut-
lich günstiger zu refinanzieren und den neuen Mittelbedarf zu besseren Konditionen zu decken 
als noch im Budget 2020 angenommen. Weiter positiv wirkt sich die Zinsmarge aus der Dar-
lehensgewährung an die Genossenschaft Alterswohnungen bim Spycher aus.  
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Nicht aufgeteilte Posten 
Die im Vorjahr budgetierte Abschreibung von TCHF 44 ist nun, soweit die Investitionen über-
haupt realisiert worden sind, in anderen Kostenstellen enthalten  
 
 
c. Investitionen 

Die Investitionen sind in der Investitionsrechnung ersichtlich. Diese entsprechen dem vom Ge-
meinderat am 22. April 2020 beschlossenen Investitionsplan 2021-2025 (Planvariante 1). Die 
mit „Diverse gemäss Finanzplan (noch nicht bewilligt)“ bezeichneten Positionen sind vom kre-
ditkompetenten Organ noch nicht beschlossen. Details zu diesen noch nicht beschlossenen 
Krediten:  

 

 

 

4. Ergebnis 

a. Allgemeine Übersicht 
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b. Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 

Erfolgsrechnung 

 
 
Dieser 3-stufige Erfolgsausweis zeigt, dass das operative Ergebnis praktisch auf Vorjahresni-
veau liegt. Die Verbesserung des Finanzergebnisses zu Lasten des betrieblichen Ergebnisses 
ist unter anderem auf die Verschiebung der Gewinnabgabe der Gemeindebetriebe Roggwil 
(GBR) vom Betriebs- ins Finanzergebnis zurückzuführen.  
 

Investitionsrechnung 

 
 
Von den geplanten (Brutto-)Investitionen sind TCHF 550, also rund 42 %, noch nicht vom zu-
ständigen Organ beschlossen (vgl. Ziff. 3.c.). Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen noch 
nicht beschlossenen Investitionen um solche des allgemeinen Haushalts.  
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Finanzierungsergebnis 

 
 
Diese Darstellung zeigt den Geldmittelfluss (Cash Flow). In beiden Budgetjahren ist mit einem 
Nettomittelabfluss zu rechnen, was zu einer zusätzlichen Verschuldung führt. Im Jahr 2019 
war der Cash Flow positiv, es fand also ein Nettomittelzufluss statt.  
 
 
c. Allgemeiner Haushalt 

 
 
Hier zeigt sich (vgl. Gesamthaushalt), dass die Verbesserung des Betriebsergebnisses 
(1. Stufe) zu einem wesentlichen Teil auf den allgemeinen Haushalt zurückzuführen ist. Be-
treffend die Verbesserung des Finanzergebnisses zu Lasten des Betriebsergebnisses wird 
auf Ziff. 4.b. verweisen. Das betriebliche Defizit beläuft sich auf rund 2,25 Steuerzehntel 
(Budget 2020: 1,65 Steuerzehntel). 
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d. Spezialfinanzierung Abwasser 

 
 
Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Gebührentarifs 
(Senkung Verbrauchsgebühren) per 1.1.2021 zurückzuführen.   
 
Das Eigenkapital der Abwasserentsorgung wird sich per Ende 2021 auf rund TCHF 1'444 be-
laufen und liegt damit deutlich über der vom Gemeinderat angestrebten Eigenkapitalband-
breite von 0,5 – 1,0 Mio. CHF.  
 
 
e. Spezialfinanzierung Abfall 

 
 
Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Gebührentarifs 
(Senkung der Grundgebühren) per 1.1.2021 zurückzuführen.  
 
Das Eigenkapital beläuft sich per Ende 2021 voraussichtlich auf TCHF 339 und liegt damit 
leicht über der vom Gemeinderat angestrebten Bandbreite von TCHF 150 – 300.  
 



 
 
 

 GEMEINDEVERSAMMLUNG  
 vom Montag, 7. Dezember 2020 
 

14   

5. Erfolgsrechnung 

a. Zusammenzug Erfolgsrechnung – Gliederung nach Sachgruppen  
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b. Zusammenzug Erfolgsrechnung – nach funktionaler Gliederung 
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6. Investitionsrechnung 

Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung  
(1-stellige Kontenstufe) 

 
  



 
 
 

GEMEINDEVERSAMMLUNG  
vom Montag, 7. Dezember 2020 
 

  17 

7. Eigenkapitalnachweis 

 
Die voraussichtliche Zunahme des Eigenkapitals in den Jahren 2020 und 2021 beträgt rund 
TCHF 151 oder 0,6 %. 

8. Antrag des Gemeinderates 

1. Für das Jahr 2021 werden die folgenden Gemeindesteuern festgelegt: 
a. Ordentliche Steuern für Einkommen, Vermögen und Vermögensgewinn auf das 1,61-

fache (unverändert) des gesetzlichen Einheitssatzes. 
b. Liegenschaftssteuer 1,2 ‰ (unverändert) vom amtlichen Wert der Liegenschaften. 

2. Genehmigung Budget 2021 bestehend aus: 
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2. Verschiedenes 

Bei diesem Traktandum werden weitere Informationen des Gemeinderats abgegeben, sowie 
Voten aus der Mitte der Versammlung entgegengenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona-Schutzkonzept 
 

Für die Gemeindeversammlung muss gemäss Art. 4 COVID-19-Verordnung besondere Lage3 
ein Schutzkonzept erarbeitet und umgesetzt werden. Das Schutzkonzept zeigt auf, wie die 
Gemeindeversammlung unter Einhaltung von Schutzmassnahmen durchgeführt werden kann.  
 
Das entsprechende Konzept für die Gemeindeversammlung Roggwil ist auf der Webseite 
www.roggwil.ch einsehbar bzw. liegt bei der Aktenauflage zur Gemeindeversammlung im Ge-
meindehaus auf. 
 
Wichtige Hinweise: 

• Die «physische Distanz» von 1.5 Metern ist, wenn immer möglich einzuhalten. Es gilt die 
Eigenverantwortung der Versammlungsteilnehmenden. 

• Es gilt die Maskentragepflicht, für welche beim Eingang kostenlose Masken abgegeben 
werden. 

• Die Versammlungsteilnehmenden werden angehalten, rechtzeitig zur Gemeindeversamm-
lung zu erscheinen, damit es möglichst nicht zu Staus an den Eingängen kommt. 

 

  

                                                
3 SR 818.101.26 

http://www.roggwil.ch/
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Formular Erhebung Kontaktdaten 

Sollte sich im Nachgang der Gemeindeversammlung herausstellen, dass eine mit COVID-19 
angesteckte Person an der Versammlung teilgenommen hat, gilt es, mögliche Ansteckungs-
ketten rasch zu identifizieren und zu unterbrechen. 

Die Abstände können eingehalten werden. Aus Gründen eines optimalen Contact-Tracings 
(Nachverfolgbarkeit) werden die Kontaktdaten der Teilnehmenden trotzdem erfasst. Die Kon-
taktdaten werden für eine Dauer von 14 Tagen in der Gemeindeverwaltung aufbewahrt und 
danach vernichtet. 

Damit die Wartezeit am Eingang verkürzt werden kann, bitten wir Sie, das Formular bereits 
zuhause auszufüllen, das Blatt abzuschneiden und direkt an die Versammlung mitzu-
bringen: 
 

 
Name  ....................................................................................................  
 
 
Vorname  ....................................................................................................  
 
 
Geburtsdatum  ....................................................................................................  
 
 
Strasse, Ort  ....................................................................................................  
 
 
Telefon-Nummer  ....................................................................................................  
 
 
E-Mail (nicht zwingend)  ....................................................................................................  
 
 
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 


 


